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beachten , sondern auch kn verkommenden Ä!

Fällen die Reclamanten denselben gemäß

zu bescheiden , um diesen unnöthige Wege

und Versäumniß zu ersparen.

21 ) Regierungs - Bekanntmachung^
vom Z. April  1820 . xubl . April  6.

«. 3.
In Beziehung auf die Reclamationen g e- Gleiche Präclu-

gen die Krone Frankreich oder  den ^ ^ Reua-

Franzö fischen 2lversional - Fon ds,treff der Forde¬

wird hierdurch Folgendes bekannt gemacht : Frank-

r ) Zn Gemäßheit der Regierungs - Be - Aus^ h-

kanntmachung vom 4 . v . M . ist dreCom - mc».

tnisston zur Liquidation der Forderungen

an Fraickreich angewiesen worden , das

ihr aufgetragcne Liquidations - Geschäft

nunmehr zum Abschluß zu befördern:

mithin nicht nur jede fernere

Reklamation gegen den gedach¬

ten Fonds unberücksichtigt zu

Lassen , sondern auch ihre bis¬

herigen ordentlichen SiHuirgs-

tage einzustellen.
2) Wegen der , nach der Regierungs - Be¬

kanntmachung vom i r . v. M . , zwar ver¬

spätet angebrachter : , aber zu einer , den

Umständen nach , abzumessenden Vergü¬

tung avnoch zugelassenen Forderungen'

!^



derjenigen ehemaligen Französischen
Militair - Personen , welche hie¬
sige Unterthanen sind , werden den Re¬
klamanten , in so fern dieselben
den Bestimmungen der gedach¬
ten Bekanntmachung gehörig
Genüge geleistet , die Resultate
durch die Aemter bekannt gemacht
werden:  es können aber Ansprü¬
che dieser Art , in . so fern die¬
selben vor dem v. M . nicht
angebracht sind , ferner nicht
m ehr a n ge nommen werden.

2 ) Die Forderungen der ehemaligen  Fran-
zösischen Mariniers bleiben , nach
der Bekanntmachung der Commission
Zur Liquidation der Forderungen a»
Frankreich vom 27 . Aug . v . Z . , wor¬
auf die Amts - Publikation vom u ten
Septemb . v . I . sich bezieht , unter den
zu diesem Ende ertheiltcn Vorschriften,

fortwähre nd an das Amt Brake
verwiesen.

4) Die Ueber  sicht der ans den Fran¬
zösischen Entschädigungs - Geldern gelei¬
steten sämmtlichen Zahlungen wird bald¬
möglichst zur öffentlichen Kenntniß ge¬
bracht werden.
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